
Stadt Genthin

Stellungnahme der Verwaltung Stellungnahme-Nr. Datum

öffentlich S21-3003 10.02.2021
zum/zur zum Antrag

Antrag F20-1005
Bezeichnung

Anfertigung Audioprotokolle Zusatz
Gremium Tag

Stadtrat 18.02.2021

Die Anfrage lautet:

Anfrage
Kurztite: Anfertigung Audioprotokolle

Empfänger: Brgerme[ste Matthias Günther

Unsere Fraktion fragte am 01.102020 bezüg‘ich angefertigter Audioprotokolle de bekannten Fragen an
Und erhIelt von rhnen Antwort am 13112020. Auf unsere erste Frage antworteten Sie:

‚Gemöft gültiger Ge5c.häftsordnwig der Stadt Geth,n § 14 Nlederschnft. Abs. 5 ist es zur Erlekhterung

der Ersteihrng der NiederschrIft cem Prookoliführei gestattet Txasfzeichnungen orzufertier. Die
Tonaufn&men wurdenjeiI zu 8eln der Sitwn m Bürgrm&st€r angezeigt.

Das de MöIichkeit besteht Tonaufzeichnungen anzufertigen, ist urts durchu bewusst. Damft sind sie
cdoch nicht auf uncrc Frgc &igogmn

Wir stellen daher erneut folgende Anfrage:

tst e legitim, dass dieses Audloprotokoll auf dem Mobfitelefon des ßürgermeisters aufgenommen
ww‘de?

Die Beantwortung der Anfrage stellt k&nen erheblichen Arbeitsaufwand dar, Wir bitte daher um
hnellstmöIiche schriftliche Beantwortung Wir geben Ihnen eine Frist von zi Wochen..

Mit freundlichen GrüEen
7

_____

Lars BoniU
Fraktion5vQr‘itendpr

Dazu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Die Verwaltung sieht darin keinen Rechtsverstoß, da der Zugriffsschutz gewährt ist.

1/1


